
Inwiefern kann ein Lehrer für das Nichtbestehen von
Prüfungen verantwortlich gemacht werden?
Beitrag von „Mikael“ vom 4. Dezember 2015 17:54

Sorry, aber das klingt nach einer Anfängerfrage:

Verantwortlich gemacht werden kann, wenn überhaupt, erst einmal nur die Schule bzw. die
Schulbehörde. Diese hat die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Die Frage ist, ob bei dir
Regress genommen werden kann, falls ein Schüler durch die Prüfung fällt. Wenn vorher
wochenlang / monatelang der Unterricht ausfällt, wäre ich da ganz entspannt. Es ist schließlich
nicht deine Schuld, dass der Unterricht nicht erteilt wurde. Du lieferst für den Zeitraum, den du
unterrichtest, einfach die "durchschnittliche" Unterrichtsleistung ab. Mehr kann man nicht
verlangen.

Gruß !
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